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Datum  und  Zeichen 
Ihres  Schreibens 

(Bitte  bei  Antwort  angeben)  Telefon  Telefax  Datum 
Unser  Zeichen  (0391)  540  5220  (0391)  540  5292  01.  12.  2023 IZG_call  292515 

Ihre  Anfrage  nach  dem  IGZ  LSA  zur  Verschiebung  der  Investitionen  zum  Radverkehr  in  das Jahr  2023 
Sehr  ████████████████████
die  Kosten  für  die  Radverkehrsanlage  der  Eisenbahnunterführung  Ernst-Reuter-Allee  werden  im 
Jahr  2023  dargestellt,  weil  die  tatsächliche  Eröffnung  der  Gesamtmaßnahme  Eisenbahnunterfüh- 
rung  Ernst-Reuter-Allee  erst  in  2023  erfolgte.  Die  Zuordnung  dieser  Kosten  zum  Haushaltsjahr  2023 
erfolgte  im  Übrigen  bereits  mit  der  Anlage  2  der  Information  10305/22.  Die  in  der  selben  Information 
enthaltene  Anlage  1,  auf  die  Sie  sich  mit  Ihrer  Anfrage  beziehen,  enthielt  dagegen  den  früheren 
Planungsstand  für  die  HH-Jahre  2021-2024  aus  dem  Jahr  2020. 
Bei  diesem  Schreiben  handelt  es  sich  um  eine  Information  nach  dem  Informationszugangsgesetz 
Sachsen-Anhalt  (IGZ  LSA). 
Die  Kostenfestsetzung  für  erteilte  Informationen  nach  dem  IGZ  LSA  richtet  sich  nach  den  Vorga- 
ben  der  Verordnung  über  die  Kosten  nach  dem  Informationszugangsgesetz  Sachsen-Anhalt 
(IZG_LSA  KostVO).  Danach  bestimmen  sich  die  Gebühren  nach  dem  anliegenden  Gebühren-  und Auslagenverzeichnis.  Die  Gebühr  richtet  sich  nach  dem  Zeitaufwand.  $  3  der  Allgemeinen  Gebüh- 
renordnung  des  Landes  Sachsen-Anhalt  findet  entsprechend  Anwendung. 
  

  

             
Bearbeiter  (angefangene)  Viertelstundensatz  Gebühr 

Viertelstunde 
Beschäftigte  der  Entgelt-  |  2  14,25  €  28,50  € 
gruppen  E  9  bis  E  12 

Gesamt:  28,50  €   

Verwaltungskosten  (Gebühren  und  Auslagen)  für  eine  Amtshandlung  von  nicht  mehr  als  50  €  sind 
nicht  kostenpflichtig  und  werden  daher  nach  8  10  Abs.  2a  IZG  LSA  nicht  festgesetzt. 
Mit  freundlichen  Grüßen ████

Offnungszeiten  Baudezernat:  Mo,  Di,  Do,  Fr:   9:00  —  12:00  Uhr  Dienstag:   14:00  —  17:30  Uhr  Mittwoch  geschlossen 
Telefon  (03  91)  5  40  —  0  Bankverbindungen 
Telefax  (03  91)  5  40  21  11 
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